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Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Anlagenmechaniker für Gebäude- und Energietechnik/ 
zur Anlagenmechanikerin für Gebäude- und Energietechnik 

vom ... März 2003 
 
Verkündet am ... (BGBI. l S. ...) 
 
Auf Grund des § 25 des Gesetzes zur Ordnung 
des Handwerks vom ... sowie des § 25 des Be-
rufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 
(BGBI. I.S. .1112), der zuletzt gemäß Artikel 35 
der Verordnung vom 21. September 1997 (BGBI. 
l S. 2390) geändert worden ist, verordnet das 
Bundesministerium für Wirtschaft im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie: 
 
§1 
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsbe-
rufes 
Der Ausbildungsberuf Anlagenmechani-
ker/Anlagenmechanikerin für Gebäude- und E-
nergietechnik ..... 
(Standardtext BMWA einfügen) 
 
§2 
Ausbildungsdauer 
Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. 
 
§3 Ausbildungsberufsbild 
(1)Gegenstand der Berufsausbildung sind  
mindestens die folgenden Fertigkeiten und  
Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des 

Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Betriebliche, technische und kundenorientier-

te Kommunikation, 
6. Planen und Steuern von Arbeitsabläufen; 

Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitser-  
gebnisse, 

7. Qualitätsmanagement, 
8. Prüfen und Messen, 
9. Fügen, 
10. Manuelles Spanen und Umformen,  
11. Maschinelles Bearbeiten, 
12. Instandhalten und Warten von Bertriebsmit-

teln  
13. Instandhalten versorgungstechnischer Anla-

gen und Systeme, 
14. Herstellen elektrischer Anschlüsse von Kom-

ponenten versorgungstechnischer Anlagen 
und Systeme, 

15. Installieren elektrischer Baugruppen und 

Komponenten in versorgungstechnischen An-
lagen und Systemen 

16. Montieren von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- 
und Sicherheitseinrichtungen versorgungs-
technischer Anlagen und Systeme  

17. Transportieren von Bauteilen und Baugruppen 
18. Montieren und Demontieren von Rohrleitungen 

und Kanälen 
19. Montieren und Demontieren versorgungstech-

nischer Anlagen und Systeme 
20. Berücksichtigen nachhaltiger Energie- und 

Wassernutzungssysteme 
21. Durchführen von Dämm-, Dichtungs- und 

Schutzmaßnahmen 

22. Durchführen von Fachaufgaben im Handlungs-
feld: 

22.1 Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik 
und Inbetriebnahme versorgungstechnischer 
Anlagen und Systeme, 

22.2 Kundenorientierte Auftragsbearbeitung, 
22.3 Berücksichtigung bauphysikalischer, bauökolo-

gischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingun-
gen, 

22.4 Funktionskontrolle und Instandhaltung versor-
gungstechnischer Anlagen und Systeme 

 
(2) Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach Absatz 1 
Nr.22 sind in einem der folgenden Handlungsfelder 
anzuwenden und zu vertiefen: 

1. Wassertechnik 
2. Lufttechnik 
3. Wärmetechnik 
4. Umwelttechnik / Erneuerbare Energien 

Das Handlungsfeld wird vom Ausbildungsbetrieb 
festgelegt. Es können auch andere Handlungsfelder 
zugrunde gelegt werden, wenn die zu vermittelnden 
Qualifikationen in Breite und Tiefe gleichwertig sind. 

 
§4 Ausbildungsrahmenplan 
(1) Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 3 sollen 
nach der in der Anlage enthaltenen Anleitung zur 
sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsaus-
bildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt werden. 
Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende 
sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungs-
inhaltes ist insbesondere zulässig, soweit betriebs-
praktische Besonderheiten die Abweichung erfor-
dern. 
 
(2) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten 
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und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, dass 
der Auszubildende zur Ausübung einer qualifi-
zierten beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt wird, 
die insbesondere selbstständiges Planen, Durch-
führen und Kontrollieren einschließt. Diese Befä-
higung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 7 
und 8 nachzuweisen. 
 
 
§5 Ausbildungsplan 
Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des 
Ausbildungsrahmenplans für den Auszubilden-
den einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 
§6 Berichtsheft 
Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form 
eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihm ist 
Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während 
der Ausbildungszeit zu führen. Der Ausbildende 
hat das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. 
 
 
§7 Zwischenprüfung 
(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist ei-
ne Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll vor 
dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt-
finden. 
 
(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in 
der Anlage für das erste Ausbildungsjahr und für 
das dritte Ausbildungshalbjahr aufgeführten Fer-
tigkeiten und Kenntnisse, sowie auf den im Be-
rufsschulunterricht entsprechend dem Rahmen-
lehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für 
die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 
(3) Der Prüfling soll in höchstens 8 Stunden eine 
Arbeitsaufgabe durchführen, die einem Kunden-
auftrag entspricht, sowie innerhalb dieser Zeit in 
höchstens 15 Minuten hierüber ein Fachgespräch 
führen.  

Hierfür kommt insbesondere in Betracht:  
Anfertigen und Prüfen eines funktionsfähigen 
versorgungstechnischen Bauteils oder einer 
Baugruppe nach Unterlagen durch manuelles 
und maschinelles Bearbeiten, Fügen und Montie-
ren sowie elektrisches Verdrahten, einschließlich 
Berücksichtigung der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der Arbeit sowie Anferti-
gung eines Arbeitsplans und eines Prüf- oder 
Messprotokolls.  
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeits-
schritte planen, Arbeitsmittel festlegen, Messun-
gen durchführen, technische Unterlagen und In-
formationssysteme nutzen sowie den Zusam-
menhang von Technik, Arbeitsorganisation, Ar-
beitssicherheit, Umweltschutz und Wirt-
schaftlichkeit berücksichtigen kann. 
 

Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, 
dass er fachbezogene Probleme und deren Lösun-
gen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe wesentli-
chen fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die 
Vorgehensweise bei der Durchführung der Ar-
beitsaufgabe begründen kann. 
 
 
§8 Abschlussprüfung/       Gesellenprüfung  
(1) Die Abschlussprüfung/Gesellenprüfung erstreckt 
sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten 
und Kenntnisse   sowie auf den im Berufsschulunter-
richt vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.  
 
(2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in insge-
samt höchstens 19 Stunden eine Arbeitsaufgabe, die 
einem Kundenauftrag entspricht, bearbeiten und do-
kumentieren sowie innerhalb dieser Zeit in höchstens 
20 Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. Die 
Arbeitsaufgabe kann aus mehreren Auftragsteilen 
bestehen. Bei der Aufgabenstellung ist das Hand-
lungsfeld nach § 3 Abs.2 zu berücksichtigen, in dem 
der Prüfling überwiegend ausgebildet wurde. Dem 
Prüfling ist Gelegenheit zu geben, die Werkzeuge, 
Prüfmittel, Software und technische Einrichtungen 
vor der Prüfung kennen zu lernen. 
 
Hierfür kommt insbesondere folgende Aufgabe in Be-
tracht: 
Errichten, Ändern oder Instandhalten einer versor-
gungstechnischen Anlage, eines versorgungstechni-
schen Systems oder einer Baugruppe einschließlich 
Arbeitsplanung sowie Montieren oder Demontieren 
sowie Einstellen von Steuerungs- und Regelungspa-
rametern und Inbetriebnahme. 
Die Durchführung der Arbeitsaufgabe wird mit praxis-
bezogenen Unterlagen dokumentiert. 
 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe 
und Teilaufgaben zielorientiert unter Beachtung wirt-
schaftlicher, technischer, organisatorischer und zeitli-
cher Vorgaben selbstständig planen und umsetzen 
kann. Er soll Material disponieren, Verdrahtungs- und 
Verbindungstechniken anwenden, elektrische Bau-
gruppen einstellen und abgleichen, Fehler und Stö-
rungen an elektrischen oder hydraulischen Anlagen 
und Geräten systematisch feststellen, eingrenzen und 
beheben, Prüfprotokolle erstellen sowie branchenübli-
che Software anwenden. 
 
Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, 
dass er fachbezogene Probleme und deren Lösun-
gen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe wesentli-
chen fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die 
Vorgehensweise bei der Durchführung begründen 
kann. 
Die Bearbeitung der Arbeitsaufgabe einschließlich 
der Dokumentation ist mit 70 und das Fachgespräch 
mit 30 vom Hundert zu gewichten. 
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(3) Teil B der Prüfung besteht aus den drei Prü-
fungsbereichen  

 
Arbeitsplanung,  
Anlagenanalyse sowie  
Wirtschafts- und Sozialkunde.  

 
In den Prüfungsbereichen Arbeitsplanung und 
Anlagenanalyse sind insbesondere durch Ver-
knüpfung informationstechnischer, technologi-
scher und mathematischer Sachverhalte fachli-
che Probleme zu analysieren, zu bewerten und 
geeignete Lösungswege darzustellen. 
Dabei soll das Handlungsfeld nach § 3 Abs. 2  
berücksichtigt werden. 
 
(4) Für den Prüfungsbereich Arbeitsplanung 
kommt insbesondere in Betracht: 
Anfertigen eines Arbeitsplans zur Montage und 
Inbetriebnahme einer versorgungstechnischen 
Anlage, eines versorgungstechnischen Systems 
oder einer Baugruppe  nach vorgegebenen An-
forderungen. 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er eine Auf-
gabenanalyse durchführen, die zur Montage und 
Inbetriebnahme notwendigen mechanischen und 
elektrischen Komponenten, Werkzeuge und 
Hilfsmittel unter Beachtung der technischen Re-
geln auswählen, Montagepläne anpassen und 
die notwendigen Arbeitsschritte unter Berücksich-
tigung der Arbeitssicherheit und des Qualitäts-
managements planen kann.  
 
(5) Für den Prüfungsbereich Anlagenanalyse 
kommt insbesondere in Betracht: 
Beschreiben der Vorgehensweise zur systemati-
schen Eingrenzung von Fehlern in einer versor-
gungstechnischen Anlage oder einem versor-
gungstechnischen System oder einem Teil davon 
nach vorgegebenen Anforderungen. 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Maßnah-
men zur Inbetriebnahme oder zur Instandhaltung 
unter Berücksichtigung betrieblicher Abläufe pla-
nen, elektrische und hydraulische Schaltungsun-
terlagen und Steuerungs- und Regelungspro-
gramme auswerten, Einstellwerte ändern sowie 
funktionelle Zusammenhänge einer versorgungs-
technischen Anlage oder eines versorgungstech-
nischen Systems oder eines Teils davon erken-
nen, mechanische und elektrische Größen ermit-
teln sowie Anlagenverhalten begründen kann.  
Er soll ferner zeigen, dass er Prüfverfahren aus-
wählen und einsetzen, Fehlerursachen feststellen 
und Lösungsvorschläge erarbeiten sowie 
Schutzeinrichtungen prüfen kann. 
 
(6) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde kommen Aufgaben, die sich auf praxisbe-
zogene Fälle beziehen sollen, insbesondere aus 
folgenden Gebieten in Betracht: 

allgemeine, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge aus der Berufs- und Arbeitswelt. 
 
(7) Für den Prüfungsteil B ist von folgenden zeitlichen 
Höchstwerten auszugehen: 
1. Arbeitsplanung 150 Minuten 
2. Anlagenanalyse 150 Minuten 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten 
 
(8) Innerhalb des Prüfungsteils B sind die Prüfungs-
bereiche wie folgt zu gewichten: 
Prüfungsbereich Arbeitsplanung 40 % 
Prüfungsbereich Anlagenanalyse 40 % 
Prüfungsbereich WISO 20 % 
 
(7) Der Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüflings 
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in 
einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche 
Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen 
der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Er-
mittlung des Ergebnisses für die mündlich geprüften 
Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und 
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis 2:1 zu gewichten. 
 
(8) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den 
Prüfungsteilen A und B mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht sind.  
 
§9 Übergangsregelung 
Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttre-
ten dieser Verordnung bestehen, sind die bisherigen 
Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die 
Vertragsparteien vereinbaren die Anwendung dieser 
Verordnung 
 
 
§10 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 01. August 2003 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Verordnungen über die Be-
rufsausbildung zum GWI vom ..., zum ZHL vom ... 
und zum ALM VT vom ... außer Kraft. 
 
 
Berlin den ...........2003 
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Ausbildungsrahmenplan 
 für die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker/in für Gebäude- und Energietechnik 

Abschnitt I: Berufliche Grundbildung  
 
 
Lfd
Nr. 

 
Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung des 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrol lierens 
zu vermitteln sind 

 
Zeitliche Richtwer-

te 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr 
   1 2 3/4 
1 2 3 4 

 
1 

 
Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 3 Nr. 1) 

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere 
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären 

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen 

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen 
d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen 
e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden 

Betrieb geltenden Tarifverträge nennen 
 
2 

 
Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetriebes 
(§ 3 Nr. 2) 

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes er-
läutern 

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes, wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung, er-
klären 

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufs-
vertretungen und Gewerkschaften nennen 

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen Or-
gane des ausbildenden Betriebes beschreiben 

 
3 

 
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit 
(§ 3 Nr. 3) 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Ve r-
meidung ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden, Verhaltensweise bei Bränden beschreiben 
und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen 

 
4 

 
Umweltschutz 
(§ 3 Nr. 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere 
a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil -

dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz 
an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energie- und Materialverwendung nutzen  

d) Abfälle vermeiden, Stoffe und Materialien einer um-
weltschonenden Entsorgung zuführen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während der ge-
samten Ausbildung 
zu vermitteln 
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Lfd
Nr. 

 
Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung des 

selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind 

 
Zeitliche Richtwer-

te 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr 
   1 2 3/4 
1 2 3 4 

 
5 

 
Betriebliche, technische 
und kundenorientierte 
Kommunikation 
(§ 3 Nr. 5) 

 
a) Informationen beschaffen und bewerten 
b) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und im 

Team situationsgerecht führen, Sachverhalte dar -
stellen, deutsche und englische Fachausdrücke auch 
in der Kommunikation anwenden 

c) Montage- und Explosionszeichnungen sowie Strom-
laufpläne lesen und anwenden 

d) Skizzen und Stücklisten anfertigen  
e) Normen anwenden, Toleranzen berücksichtigen 
f) technische Unterlagen, insbesondere Instand-

setzungs- und Betriebsanleitungen, Kataloge, Stück-
listen, Tabellen und Diagramme lesen und anwenden 

g) Arbeitsabläufe protokollieren 
h) Datenträger handhaben, digitale und analoge Mess - 

und Prüfdaten lesen 
i) Mit den Funktionsbereichen des Betriebs zusammen-

arbeiten, betriebliche Informationsf lüsse nutzen und 
bei betrieblichen Entscheidungsprozessen mitarbeiten 

k) Kundenspezifische Anforderungen und Informationen 
entgegen nehmen, im Betrieb weiter leiten und be-
rücksichtigen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7∗ 

  

 
6 

 
Planen und Steuern von 
Arbeitsabläufen; Kontrol-
lieren und Beurteilen der 
Arbeitsergebnisse  
(§ 3 Nr. 6) 

 
a) Arbeitsschritte und -abläufe nach funktionalen, or-

ganisatorischen, fertigungs- und montagetechni-
schen, wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien 
festlegen und sicherstellen 

b) Material, Werkzeuge und Hilfsmittel auftragsbezogen 
anfordern und bereitstellen 

c) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung des Arbeitsauf-
trages vorbereiten 

d) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und proto-
kollieren 

 

 
 
 
 
 
4* 

  

 
7 

 
Qualitätsmanagement 
(§ 3 Nr. 7) 

 
a) Prüfverfahren und Prüfmittel anforderungsbezogen 

anwenden  
b) Ursachen von Fehlern und Qualitätsmängeln sys -

tematisch suchen, zur Beseitigung beitragen und do-
kumentieren 

c) Qualitätsmanagementsystem des Betriebes an-
wenden 

 

 
 
4* 

 
 

 
 

 

                                            
∗ Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln  
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Lfd
Nr. 

 
Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung des 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrol lierens 
zu vermitteln sind 

 
Zeitliche Richtwer-

te 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr 
   1 2 3/4 
1 2 3 4 

 
8 

 
Prüfen und Messen 
(§ 3 Nr. 8) 

a) Formgenauigkeit von Werkstücken prüfen 
b) Oberflächen auf Qualität, Verschleiß und Beschädi-

gung prüfen 
c) Längen mit unterschiedlichen Messzeugen unter Be-

rücksichtung von systematischen und zufälligen 
Messfehlern messen 

d) Gewinde prüfen sowie Werkstücke mit Winkeln prüfen 
e) Bezugslinien, Bohrungsmitten und Umrisse an 

Werkstücken unter Berücksichtigung der Werkstoff-
eigenschaften und nachfolgender Bearbeitung an-
reißen und körnen 

f) Lage von Bauteilen und Baugruppen prüfen, Lage-
abweichung messen 

g) physikalische Größen messen 
h) Spannung, Strom, Widerstand und Leistung im 

Gleich- und Wechselstromkreis messen und ihre Ab-
hängigkeit zu einander prüfen 

i) Messreihen und Kennlinien, insbesondere von span-
nungs-, temperatur- und lichtabhängigen Widerstän-
den, aufnehmen, darstellen und auswerten 

j) analoge und digitale Signale, insbesondere Signal-
zeitverhalten, messen und prüfen 

k) elektrische Kenndaten von Baugruppen und Kompo-
nenten prüfen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5∗ 

  

 
9 

 
Fügen 
(§ 3 Nr. 9) 

a) Bauteile auf Oberflächenbeschaffenheit der Fü-
geflächen und Formtoleranz prüfen sowie in mon-
tagegerechter Lage fixieren 

b) Schraubverbindungen unter Beachtung der Teilefolge 
und des Drehmomentes herstellen und mit Siche-
rungselementen sichern 

c) Bauteile form- und kraftschlüssig unter Beachtung der 
Beschaffenheit der Fügeflächen verbinden 

d) Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unter-
schiedlichen Werkstoffen unter Beachtung der Verar-
beitungsrichtlinien kleben und pressen 

e) Werkzeuge, Lote und Flussmittel zum Weich- und 
Hartlöten auswählen, Bleche und Profile löten  
oder  

      Bauteile und Baugruppen heften sowie Bleche und                    
Profile aus Stahl bis zu einer Dicke von 3 mm durch 
Schmelzschweißen in verschiedenen Schweißposi-
tionen fügen, einschließlich 
• Nahtart unter Berücksichtigung der Werkstoffe 

und der Werkstücke festlegen 
•  Schweißeinrichtungen, Zusatz- und Hilfsstoffe 

auswählen  
• Einstellwerte festlegen  
• Werkstücke und Fugen zum Schweißen vorbe-

reiten  
• Betriebsbereitschaft herstellen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
∗ Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln 
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Lfd
Nr. 

 
Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung des 
selbständigen Planens, Durchführens und Kontrol lierens 

zu vermitteln sind 

 
Zeitliche Richtwer-

te 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr 
   1 2 3/4 
1 2 3 4 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
manuelles Spanen und 
Umformen  
(§ 3 Nr. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Werkzeuge unter Berücksichtigung der Verfahren und 
der Werkstoffe auswählen 

b) Flächen und Formen an Werkstücken aus Eisen- und 
Nichteisenmetallen eben, winklig und parallel nach 
Allgemeintoleranzen auf Maß feilen und entgraten 

c) Bleche, Rohre und Profile aus Eisen-, Nichteisen-
metallen, Kunststoffen nach Anriss von Hand tre nnen 

d) Innen- und Außengewinde herstellen 
e) Feinbleche und Kunststoffhalbzeuge mit Hand- und 

Handhebelscheren schneiden 
f) Bleche, Rohre und Profile aus Eisen- und Nicht-

eisenmetallen sowie Kunststoffen umformen 
g) Werkzeuge nach Verwendungszweck schärfen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
11 

 
maschinelles Bearbeiten 
(§ 3 Nr. 11) 

a) Maschinenwerte von handgeführten und ortsfesten 
Maschinen bestimmen und einstellen, Kühl - und 
Schmiermittel zuordnen und anwenden 

b) Werkstücke und Bauteile unter Berücksichtigung der 
Form und der Werkstoffeigenschaften ausrichten und 
spannen 

c) Werkzeuge unter Beachtung der Bearbeitungsver-
fahren und der zu bearbeitenden Werkstoffe aus-
wählen, ausrichten und spannen 

d) Werkstücke oder Bauteile mit ortsfesten und handge-
führten Maschinen schleifen, bohren und senken 

e) Bleche, Rohre und Profile unter Beachtung des 
Werkstoffs, der Werkstoffoberfläche, der Werkstück-
form und der Anschlussmaße trennen und biegeum-
formen oder 
 
Werkstücke bis zur Maßgenauigkeit IT 11 mit unter 
schiedlichen Drehmeißeln und Fräsern durch Drehen 
und Stirn-Umfangs-Planfräsen bearbeiten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
12 

 
Instandhalten und Warten 
von Betriebsmitteln 
(§ 3 Nr. 12) 

a) Betriebsmittel reinigen, pflegen und vor Korrosion 
schützen 

b) Betriebsstoffe, insbesondere Kühl- und Schmierstoffe, 
nach Betriebsvorschriften wechseln und auffüllen 

c) Wartungsarbeiten nach Plan durchführen und do-
kumentieren 

d) elektrische Verbindungen, insbesondere an An-
schlüssen, auf mechanische Beschädigungen sicht-
prüfen 

e) Sicherheitsmaßnahmen für elektrische Maschinen 
und Geräte beachten 

f) Bauteile und Baugruppen nach Anweisung und Unter-
lagen mit und ohne Hilfsmittel aus- und einbauen 

g) demontierte Bauteile kennzeichnen und systematisch 
ablegen und lagern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 

  

 
 



 
 

 8 

 
Abschnitt II: Berufliche Fachbildung 
 
 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 

 

a) Zeichnungen lesen und anwenden, insbesondere 
Bauzeichnungen, Detail- und Gesamtzeichnungen, 
Rohrleitungs- und Kanalpläne sowie schematische 
Strangzeichnungen 

b) Skizzen von Rohrleitungen, Kanälen sowie Anla-
gendetails anfertigen 

  
 

3* 

  

c) branchenübliche Software sowie betriebsspezifische 
Kommunikations- und Informationssysteme nutzen 

d) Regeln zum Datenschutz und zur Datensicherheit 
anwenden 

e) Kommunikationsregeln und Problemlösungs-
methoden anwenden  

f) technische Sachverhalte, insbesondere in Form von 
Protokollen und Berichten aufzeichnen 

   
 
 
 

3* 

 

 
1 
 
 
 

 
Betriebliche, technische 
und kundenorientierte 
Kommunikation 
(§ 3 Nr. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Gespräche mit Kunden situationsgerecht führen, 
technische Sachverhalte kundengerecht erläutern 

h) Kunden unter Beachtung ihrer Interessen sowie un-
ter Berücksichtigung betrieblicher Grundsätze in-
formieren und beraten 

i) Kunden auf  Wartungsintervalle, Möglichkeiten von 
energieeinsparenden Maßnahmen sowie auf erfor-
derliche Instandhaltungsarbeiten hinweisen und be-
raten 

j) Schaltpläne sowie Montageanleitungen lesen und 
umsetzen 

    
 
 
 
 

6* 

 
Planen und Steuern von 
Arbeitsabläufen;  
Kontrollieren und Beur-
teilen der Arbeitsergeb-
nisse 
 
(§ 3 Nr. 6) 
 

 
Planen, Vorbereiten und Steuern von Arbeitsaufträgen  
 

d) Auftragsziele festlegen und Teilaufgaben definieren 

b) Aufgaben im Team planen und kundenorientiert 
umsetzen, dabei Werkzeug und Material effektiv 
einsetzen, Ergebnisse abstimmen und auswerten 

c) Zeitaufwand und personelle Unterstützung zur 
Durchführung von Arbeitsaufträgen abschätzen 

d) wirtschaftlichen und umweltschonenden Einsatz von 
Arbeits- und Organisationsmitteln bei der  Arbeits-
vorbereitung und -durchführung berücksichtigen 

 

  
 
 
 
 

3* 

   
2 
 
 

 
e) Auftragsdurchführung mit anderen Beteil igten, ins-

besondere anderen Gewerken abstimmen 
f) Übereinstimmung von Planung und Baustel-

lensituation im Hinblick auf die durchzuführenden 
Arbeiten, insbesondere auf Lage und Größe von 
Aussparungen prüfen 

 

    
 
 

4* 



 
 

 9 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 
  

 
 
Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse 

a) Arbeitsabläufe dokumentieren 

b) Materialeinsatz und geleistete Arbeit einschließlich 
Zeitaufwand dokumentieren 

c) Prüf- und Betriebsdaten erfassen und bewerten. 

 

  
 
 

2* 

  

a) Normen und Richtlinien zur Sicherung der Qualität 
beachten  

b) Prüfmittel auswählen, deren Einsatzfähigkeit fes t-
stellen, betriebliche Prüfvorschriften anwenden 

  
 

2* 

 
 
 

  
3 

 
Qualitätsmanagement 
 
(§ 3 Nr. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) eigene und von anderen erbrachte Leistungen kon-
trollieren, beurteilen und dokumentieren 

d) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits-
vorgängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen 

e) Ablauf der Kundenaufträge, durchgeführte Quali-
tätskontrollen und technische Prüfungen dokumen-
tieren 

f) Vorgesetzte und Kunden über Störungen im geplan-
ten Auftragsablauf informieren sowie Lösungsalter-
nativen aufzeigen. 

    
 
 
 

4* 

    
 
 
 

4* 

4 Prüfen und Messen 

(§ 3 Nr. 8) 

a) chemische Größen messen  

b) Verfahren und Messgeräte auswählen, Mess-
einrichtungen aufbauen, Messwerte ermitteln, 
Messfehler und deren Ursachen feststellen und Kor-
rekturen veranlassen. 

    
 

 
5 

 
Manuelles Spanen und 
Umformen  
 
(§ 3 Nr. 10) 

a) gestreckte Längen und Anwärmlängen beim Biege-
umformen ermitteln 

b) Rohre, Bleche und Profile mit und ohne Vor richtung 
kalt und warm biegen 

c) Rohre, Bleche und Profile kalt und warm richten 

d) Rohre, Bleche und Profile thermisch trennen.  

 

  
 
 
 
 
 
 
3 

  

 
6 

 
Maschinelles Bearbeiten 
 
(§ 3 Nr. 11) 

a) Rohrgewinde schneiden 

b) Bohrungen mit handgeführten Maschinen in Holz, 
Mauerwerk und Beton herstellen. 

 

  
 

  



 
 

 10 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 

a) Versorgungstechnische Anlagen und Systeme in-
spizieren und auf Funktion prüfen, insbesondere 

- Verbindungen auf Sicherheit und  Dichtigkeit 
prüfen 

- Bauteile auf mechanische Beschädigung 
 und Verschleiß prüfen 

- Bewegungsfunktion von Bauteilen prüfen 

- elektrische Anschlüsse auf mechanische 
 Beschädigung sichtprüfen 

- elektrische Leiter auf Isolationsbeschädi -
 gung prüfen 

- Fehler und Störungen bestimmen und 
 protokollieren, die Möglichkeiten ihrer  
 Beseitigung beurteilen sowie die Instand-  
   setzung einleiten  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

 
 

b) Versorgungstechnische Anlagen und Systeme in-
spizieren und auf Funktion prüfen, insbesondere 

- Einstellwerte von Mess-, Steuerungs- und 
 Regelungsgeräten überprüfen 

- Armaturen, Mess-, Steuerungs-,  Regelungs- 
und Sicherheitseinrichtungen  sowie För-
der- und Versorgungseinrich- 
   tungen im Betriebs- und Ruhezustand  
   prüfen und Ergebnisse dokumentieren 

c) Anlagen und Systeme nach Wartungsplänen war-
ten, Wartungsprotokolle erstellen, Anlagenteile und 
Rohrleitungen umweltgerecht reinigen 

   
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 

 

 
7 

 
Instandhalten versor-
gungstechnischer Anla-
gen und Systeme 
 
(§ 3 Nr. 13) 

d) Anlagen und Systeme instandsetzen insbesondere 

- unter Beachtung sicherheitstechnischer 
 Regeln außer Betrieb setzen  

- Bauteile und Baugruppen demontieren, 
 kennzeichnen und systematisch ablegen 

- Betriebsbereitschaft durch Austauschen 
 und Instandsetzen nicht funktionsfähiger  
  Teile herstellen 

- Maßnahmen im Rahmen der vorbeugen-
 den Instandhaltung einleiten. 

    
 
 
 
 
 

9 

 
8 

 
Herstellen elektrischer 
Anschlüsse von Kom-
ponenten versorgungs-
technischer Anlagen und 
Systeme  
 
(§ 3 Nr. 14) 

a) Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Gefahren 
durch elektrischen Strom anwenden 

b) VDE-Bestimmungen und Unfallverhütungsvor-
schriften für Arbeiten an elektrischen Anlagen a n-
wenden 

c) elektrische Anschlüsse herstellen; Potential-
ausgleichsmaßnahmen durchführen 

  
 
 
 
2 

  



 
 

 11 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 
  

 d) Funktion elektrischer Bauteile, insbesondere von 
Fehlerstromschutzeinrichtungen, Schutzkontaktste-
ckern, Kabelkupplungen und Schutzschaltern prüfen 

e) Dreh- und Wechselstrommotoren nach Typ unter-
scheiden, Drehrichtung prüfen 

f) elektrische Steuerungs- und Hauptstromkreise ü-
berprüfen und schrittweise in Betrieb nehmen. 

    
 
 
 

5 

a) Komponenten für elektrische Hilfs- und Schalt-
einrichtungen einbauen, verbinden und kenn-
zeichnen 

b) Komponenten zum Steuern, Regeln, Messen und 
Überwachen einbauen und kennzeichnen 

c) elektrische Leiter unter Berücksichtigung der me-
chanischen und elektrischen Belastung, der Verle-
gungsarten und des Verwendungszwecks auswäh-
len, zurichten, verlegen und verbinden 

d) Anschlussteile, insbesondere Kabelschuhe, Ader-
endhülsen und Stecker an elektrischen Leitern an-
bringen 

  
 
 
 
 
 
2 

  

e) Elektrische Leiter durch Löten, Klemmen und Ste-
cken anschließen und verbinden 

f) Leitungswege nach baulichen, örtlichen und sicher-
heitstechnischen Gegebenheiten festlegen 

   
 
3 

 

 
9 

 
Installieren elektrischer 
Baugruppen und Kom-
ponenten versorgungs-
technischer Anlagen und 
Systeme 
 
(§ 3 Nr. 15) 

g) Baugruppen und Geräte in unterschiedlichen Ver-
drahtungsarten nach Unterlagen und Mustern ver-
drahten 

h) Fehler korrigieren und Änderungen dokumentieren. 

 

    
 

3 

 
10 

 
Montieren von Mess-, 
Steuerungs-, Rege-
lungs- und Sicherheits-
einrichtungen ver- sor-
gungstechnischer Anla-
gen und Systeme 
(§ 3 Nr. 16) 
 

a) Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicher-
heitseinrichtungen  unterscheiden, einbauen und 
anschließen 

b) Steuerungs- und Gebäudeleitsysteme nach Ver-
wendungszweck unterscheiden. 

    
 
 
 

3 

c) Arbeits- und Sicherheitsregeln beim Transport und 
Heben von Hand und mit Hebezeugen anwenden 

d) Transportgüter zum Transport anschlagen und si-
chern 

  
2 

  
11 Transportieren von Bau-

teilen und Baugruppen 

(§ 3 Nr. 17) 

e) Hebezeuge und Rollen handhaben, 

f) Transport durchführen 

g) Transportgut absetzen und sichern. 

    
3 



 
 

 12 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 

a) Eignung des Untergrundes für die Befestigung pr ü-
fen 

b) Rohre und Rohrformstücke aus unterschiedlichen 
Werkstoffen sowie Armaturen und sonstige Einbau-
teile nach ihrem Verwendungszweck auswählen 
und lagern  

c) Halterungen und Befestigungen montieren und de-
montieren  

d) Dichtungsmaterialien nach den zu fördernden Me-
dien und den Förderbedingungen auswählen und 
anwenden 

e) Rohrleitungen unter Berücksichtigung der baulichen 
Gegebenheiten sowie der zu fördernden Medien 
durch Trennen und Umformen vorbereiten und ver-
legen 

f) Bauteile und Baugruppen, insbesondere Armaturen 
für die Montage, auswählen, prüfen, vorbereiten und 
unter Berücksichtigung der Einbauvorschriften 
montieren 

g) Rohre und Kanäle aus unterschiedlichen Werkstof-
fen einbauen, Verbindungstechniken entsprechend 
den verschiedenen Anforderungen und unter Bezug 
auf die Anlagekomponenten und Systeme anwen-
den 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

  

h) Rohrleitungen unter Berücksichtigung des Gefälles, 
der Abstände für Wärme- und Schalldämmung, des 
Brandschutzes sowie der Wärmeausdehnung be-
festigen, 
Erfordernisse der Hygiene, des Umweltschutzes 
sowie der Arbeitssicherheit bei der Installation 
berücksichtigen 

   
 
 
6 

 

12 Montieren und Demon-
tieren von Rohrleitungen 
und Kanälen  

(§ 3 Nr. 18) 

 

i) Hilfskonstruktionen, Arbeits- und Schutzgerüste un-
ter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften auf-
bauen, sichern und abbauen 

j) Lage von Gebäudeanschlüssen für ver- und entsor-
gungstechnische Medien prüfen 

k) Gasversorgungsleitungen und Abgasleitungen unter 
Berücksichtigung von Vorschriften und Regeln der 
zu fördernden Medien einbauen und verbinden 

l) Bleche und Rohre thermisch trennen. 

    

 

 

 

6 

13 Montieren und Demon-
tieren von  
versorgungstechnischen 
Anlagen und Systemen 

(§ 3 Nr. 19) 

 

a) Befestigungsarten nach den Erfordernissen und 
Beanspruchungen auswählen  

b) Bauteile für den Einbau auf Sauberkeit und Zustand 
sichtprüfen 

c) Geräte, Anlagen und Einrichtungsgegenstände un-
ter Beachtung der geltenden Normen und techni-
schen Regeln, der Energieeinsparung sowie hygie-
nischer und funktionaler Gesichtspunkte montieren 
und anschließen. 

   

 

 

8 

 



 
 

 13 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 

  d) Versorgungs- und Lagerungseinrichtungen für 
Brennstoffe unter Beachtung geltender Vorschriften 
aufstellen und anschließen  

e) Eignung des Standortes von Gasgeräten, insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Verbrennungsluft-
versorgung prüfen  

f) Demontage, Abtransport und umweltgerechte Ent-
sorgung von Ver- und Entsorgungsanlagen durch-
führen und veranlassen 

g) Geräte und Einrichtungen auf Funktion und Dicht-
heit prüfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

8 

14 Berücksichtigen nach-
haltiger Energie- und 
Wassernutzungssyste-
me 

(§ 3 Nr. 20) 

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung im eigenen 
Arbeitsbereich anwenden, insbesondere 
a) Kunden hinsichtlich Nutzungsmöglichkeiten von 

Nicht-Trinkwasser, insbesondere Niederschlags-
wasser und Grauwasser beraten 

b) Kunden hinsichtlich Nutzungsmöglichkeiten erneu-
erbarer Energien beraten 

c) Nachhaltigkeit von Energie- und Wasserversor-
gungssystemen  bewerten 

d) Ressourcenschonende Techniken zur rationellen 
Wasser- und Energienutzung anwenden. 

    

 

 

 

 

2* 

a) Einfluss von Dämmmaßnahmen auf Ener-
gieverbrauch und Leistung der Anlage beachten 

b) Maßnahmen zur Wärmedämmung ausführen 

c) Maßnahmen zur Schalldämmung und Schalldämp-
fung bei Rohr- und Aggregatbefestigungen ausfüh-
ren  

d) Maßnahmen zum aktiven und passiven Korro-
sionsschutz ausführen 

   

 

 

 

2 

 15 Durchführen von  
Dämm-, Dichtungs- und 
Schutzmaßnahmen  

(§3 Nr. 21) 

e) Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes be-
achten und anwenden 

f) Abdichtungsmaßnahmen bei Ver- und Entsor-
gungsanlagen vorbereiten und durchführen 

    

2 



 
 

 14 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 

16 

 

 

16.1 

 

Durchführen von Fach-
aufgaben im Handlungs-
feld 

(§ 3 Nr. 22) 

Anwenden von Anlagen- 
und System-technik und 
Inbetriebnahme versor-
gungtechnischer Anla-
gen und Systeme 

(§ 3 Nr. 22.1) 

 

a) Technologische, ökologische und ökonomische Ei-
genschaften von Energie- und Brennstoffarten so-
wie von Materialien, Werk- und Hilfsstoffen bei Pla-
nung, Bau, Betrieb und Entsorgung berücksichtigen 

b) Verbindungstechniken entsprechend spezifischer 
Systemanforderungen und Anlagekomponenten 
anwenden 

c) Bauteile und Baugruppen den Ver- und Entsor-
gungsanlagen nach ihrer Funktion zuordnen 

d) Anlagen und Systeme gebäudetechnischer Versor-
gungsanlagen in Aufbau und Funktion analysieren 

e) Anlagen und Anlagenteile, insbesondere Armaturen 
sowie Förder- und Versorgungseinrichtungen auf 
Funktion prüfen und einstellen 

f) Funktionen von versorgungstechnischen Anlagen 
und Systemen prüfen, Anlagen abgleichen 

g) Schutz gegen direktes Berühren von spannungsfüh-
renden Teilen prüfen 

h) mechanische und elektrische Sicherheitsvorrichtun-
gen, insbesondere NOT-AUS-Schalter, sowie Mel-
desysteme auf ihre Wirksamkeit prüfen 

i) Hilfs- und Steuerstromkreise einschließlich zugehö-
riger Signal- und Befehlsgeber für Mess-, Steue-
rungs-, Regelungs- und Überwachungseinrichtun-
gen prüfen und in Betrieb nehmen 

j) Hauptstromkreise prüfen und schrittweise in Betrieb 
nehmen, Betriebswerte messen, Sollwerte einste l-
len und dokumentieren 

k) Mess-, Steuerungs-, Regelungs-, Sicherheits- und 
Überwachungseinrichtungen, insbesondere elekt-
risch betätigte Einrichtungen, entsprechend kunden- 
und systemspezifischer Anforderungen überprüfen, 
einstellen und in Betrieb nehmen  

l) Anlagen und Systeme vor Inbetriebnahme durch 
Sichtkontrolle prüfen und unter Beachtung techni-
scher Unterlagen in Betrieb nehmen 

m) Veränderungen und Entwicklungen hinsichtlich des 
Einsatzes von Geräten, Anlagen und Systemen auf 
Grund technologischer, wirtschaftlicher, ökologi-
scher und gesellschaftlicher Entwicklungen festste l-
len und bewerten 

n) Geräte, Anlagen und Systeme nach Einsatzbereich, 
Leistungsfähigkeit, Umweltfreundlichkeit und Wir t-
schaftlichkeit unterscheiden. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 
 

 15 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 

16.2 Kundenorientierte Auf-
tragsbearbeitung 

(§ 3 Nr. 22.2) 

a) Aufträge entgegen nehmen und unter Beachtung 
ökonomischer, ökologischer und terminlicher Vor-
gaben kundengerecht ausführen 

b) Gewerkeübergreifende Leistungen abstimmen und 
ausführen  

c) Anlagenbetreiber unter Berücksichtigung von Si-
cherheit, Energieeinsparung und Umweltschutz in 
die Bedienung der Anlage einweisen  

d) Anlage mit Übergabeprotokoll übergeben 
e) Erscheinungsbild des Betriebes mitgestalten, insbe-

sondere gegenüber Kunden. 
 

    

 

 

 

4* 

 

16.3 

 

 

Berücksichtigung bau-
physikalischer, bauöko-
logischer und wirtschaft-
licher Rahmenbedin-
gungen 

(§ 3 Nr. 22.3) 

 

 

a) Anlagenbetreiber über bauphysikalische Zusam-
menhänge bei Planung, Ausführung und Betrieb 
versorgungstechnischer Anlagen und Systeme in-
formieren 

b) Baustellen, insbesondere nach ökonomischen, er-
gonomischen und ökologischen Erfordernissen ein-
richten, unterhalten und räumen 

c) Betriebswirtschaftliche Grundsätze hinsichtlich Pe r-
sonalkosten und Montagezeiten sowie Material- und 
Werkzeugeinsatz berücksichtigen 

d) Zusatzbedarf des Kunden feststellen, Kunden über 
Verkaufspreise und Kundennutzen informieren; An-
schlussaufträge, insbesondere Wartungsaufträge, 
akquirieren. 

    

 

 

 

 

4 

 

 

 

 



 
 

 16 

 
Lfd. 
Nr. 
 

 
Teil des Ausbildungsbe-

rufsbildes 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung 
selbstständigen Planens, Durchführens und  
Kontrollierens zu vermitteln sind.  

 

 
zeitliche Richtwerte  

in Wochen  
im Ausbildungsjahr 

   1 2 3/4 
1 2 3 4 

16.4 Funktionskontrolle und 
Instandhaltung versor-
gungstechnischer Anla-
gen und Systeme 
(§ 3 Nr. 22.4) 
 
 

a) elektrische und hydraulische Schaltungsunterlagen 
auswerten 

b) Prüfverfahren und Diagnosesysteme auswählen 
und einsetzen,  elektrische Größen und Signale an 
Schnittstellen prüfen 

c) Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungspro-
gramme prüfen, Regelungsparameter nach Vorga-
ben einstellen, betreiberspezifische Anforderungen 
berücksichtigen 

d) Messeinrichtungen zum Erfassen von Bewegungs-
abläufen, Druck und Temperatur prüfen 

e) Einrichtungen zum Erfassen von Grenzwerten, ins-
besondere Schalter und Sensoren, prüfen und jus-
tieren 

f) Istwerte auswerten und dokumentieren, Sollwerte 
von prozessrelevanten Größen einstellen 

g) Fehler und Störungen unter Beachtung der Schnitt-
stellen, insbesondere hydraulischer und elektrischer 
Baugruppen, durch Sichtkontrolle feststellen sowie 
mit Hilfe von Prüfsystemen und Testprogrammen 
systematisch eingrenzen, auf Ursachen untersu-
chen, die Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen, 
die Instandsetzung durchführen, Prüfprotokolle 
erstellen  

h) Schutzeinrichtungen prüfen, Schutzmaßnahmen er-
greifen. 

 

    

 

 

 

 

 

4 

 


